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Ladendiebstahl und Trunkenheitsfahrt

Schömberg: Am Montag, gegen 19.10 Uhr, wurde eine 40-jährige Frau durch 

eine Mitarbeiterin in einem Einkaufsmarkt beim Diebstahl einer Flasche 

Weißwein ertappt. Während der Anzeigenaufnahme durch Polizeibeamte

ergaben sich bei der Frau Verdachtsmomente zu einer vorausgegangenen 

Trunkenheitsfahrt. Offensichtlich war sie zuvor mit ihrem Pkw von ihrer Wohnung 

aus zum Einkaufsmarkt gefahren, obwohl sie unter alkoholischer Beeinflussung 

gestanden hat. Bei der Frau wurden nach einem Alkoholtest zwei Blutentnahmen 

angeordnet. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie gelangt bei der 

Staatsanwaltschaft zur Anzeige. 

Diebstahl von Schweißgerät

Balingen: In der Zeit von Donnerstag vergangener Woche bis Montag dieser 

Woche wurde von bisher unbekannter Täterschaft  in der Tübinger Straße von 

der Baustelle beim Kreisklinikum ein Schweißgerät der Marke Oerlikon, Typ 

3500, im Wert von 3500 Euro entwendet. Das Schweißgerät war mit vier 

Verschraubungen auf einer Transporteinrichtung befestigt. Diese Verschlüsse 

wurden mit einem Werkzeug gelöst. Aufgrund der Schwere und Unhandlichkeit 

des Gerätes ist davon auszugehen, dass der Diebstahl und Abtransport durch 

mindestens zwei Täter erfolgt sein muss. Hinweise nimmt das Polizeirevier 

Balingen unter der Telefonnummer 07433/2640 entgegen. 
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Fahren ohne Fahrerlaubnis

Balingen: Am Sonntag, gegen 18.00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in 

der Dammstraße ein 16-jähriger Jugendlicher, der mit seinem 25 km/h-Roller 

eine höhere Geschwindigkeit als gesetzlich vorgeschrieben aufwies. Bei der 

Kontrolle wurde festgestellt, dass am Zweirad technische Veränderungen 

vorgenommen worden waren. Der Jugendliche konnte keine erforderliche 

Fahrerlaubnis vorweisen. Er war lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung. 

Dem Zweiradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Seine Eltern und die 

zuständige Fahrerlaubnisbehörde wurden unterrichtet. Ihn erwartet eine 

Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. 
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